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Antrag der Lebenshilfe Kreisvereinigung Rendsburg-Eckernförde e. 
V. zur Finanzierung der Lebenshilfe Freizeitclubs im Kreis
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 
Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Rendsburg-Eckernförde e. V. hat zu ihrem Antrag 
vom 26.9.2018 die beigefügten ergänzenden Anlagen nachgesandt.

Finanzielle Auswirkungen: Siehe Beschlussvorlage VO/2018/700

Anlagen:
- Ergänzende Anlage zum Antrag der Lebenshilfe Kreisvereinigung Rendsburg-

Eckernförde e. V. zur Finanzierung der Lebenshilfe Freizeitclubs im Kreis: 
Beantwortung von Fragen

- Kostennachweise 2017 und 2018
- Ergebnisrechnung per 31.12.2016 und Ergebnisrechnung per 31.12.2017
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Sehr geehrte Frau Dr. von Milczewski, 

 

wir bedanken uns für Ihre Rückmeldung auf unser Schreiben vom 26.9.2018 bei Frau 

Roggensack in der Kreisvereinigung der Lebenshilfe. Nachfolgend versuchen wir, Ihre 

Fragen zu beantworten, was allerdings in der aktuellen Situation nicht ganz einfach ist.  

 

Sie fragen nach dem monatlichen Finanzbedarf der Clubs und wie er sich zusammensetzt. 

Die Beantwortung ist insofern schwierig, weil die Clubs in den letzten zwei Jahren keine 

finanzielle Unterstützung vom Kreis erhalten haben und drei der vier Freizeitclubs im Kreis 

unmittelbar vor der Insolvenz stehen. Nur durch äußerst sparsames Wirtschaften werden in 

Rendsburg, Eckernförde und Bordesholm die Freizeitclubs noch am Leben erhalten. Dabei 

wird z.Zt. viel Arbeit durch ehrenamtlich tätige, unbezahlte Rentner geleistet.  

 

Um den tatsächlichen Finanzbedarf zu benennen, muss auf die Zeit vor 2016 zurückgegriffen 

werden.  

Von 1998 bis 2016 erhielten die Freizeitclubs zur Begleichung der Kosten pro betreuter, vom 

Sozialamt anerkannter Person 802,61€ pro Jahr. Über ca. 10 Jahre konnte in den Clubs eine 

gute Arbeit geleistet werden, dann musste langsam, besonders wegen gestiegener 

Gehaltskosten, das Personal abgebaut und die Leistungen eingeschränkt werden. 2015 haben 

wir uns schließlich entschlossen, beim Kreis um eine Erhöhung des Zuschusses zu bitten. 

Unser Vorschlag war, die Summe von 802,61 auf 1000,-€ pro Person zu erhöhen.  

 

Wegen der inzwischen erfolgten veränderten Gesetzeslage wurde unser Vorschlag abgelehnt.  
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Wir wurden an die KOSOZ verwiesen. 

Die Verhandlungen mit der KOSOZ verzögerten sich, wir hoffen, dass sie zum Jahresende 

abgeschlossen sind. Wir erwarten einen Betrag um 60.000 € pro Jahr.  

Aber: Bis wir das Geld erhalten, werden wir im Jahr 2020 angekommen sein. Vorher müssen 

Hilfeplangespräche geführt und umgesetzt werden. 

Darüber hinaus erwarten wir, dass von den knapp 200 Besuchern der Freizeitclubs nur etwa 

ein Viertel, also ca. 50 Leute über die KOSOZ finanziert werden. Das hat verschiedene 

Ursachen: Einige Personen werden der Einladung zum Hilfeplangespräch keine Folge leisten, 

einige werden im Verfahren vergessen, ihre Bedürfnisse bezüglich des Freizeitclubs 

anzumelden. Diese Leute werden aber trotzdem in die Clubs kommen und wir werden sie in 

Kenntnis ihres häuslichen Umfelds nicht vor die Tür setzen.  

Die meisten nicht refinanzierten Besucher kommen aber aus Wohnstätten. Sie haben keinen 

Anspruch auf eine Teilnahme an den Clubaktionen, denn ihr Anspruch auf 

Freizeitmaßnahmen soll durch die Wohnstätte abgedeckt sein. Leider ist das nicht der Fall. 

Die Mehrzahl der stationären Einrichtungen können auf Grund ihrer sächlichen und 

personellen Ressourcen dem Anspruch ihrer Bewohner auf Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben nicht gerecht werden. Meistens sind es die etwas „fitteren“ Bewohner, die dann einen 

Großteil ihrer Freizeit im Club verbringen. 

 

Sie fragen nach den übrigen Zuschüssen der Vereine. 

Die Mitgliedsbeiträge gehen fast vollständig an die Landes- und Bundesverbände. 

Auf Antrag sind einzelne Gemeinden im Kreis bereit, für die aus ihrer Gemeinde kommenden 

Personen einen Betrag zwischen 100,-€ und 415,-€ pro Jahr zu bezahlen. Diese Zuschüsse 

sind unregelmäßig und nicht berechenbar. In den Freizeitclubs von Eckernförde und 

Bordesholm zahlen die Clubbesucher einen monatlichen Beitrag zwischen 7,-€ und 10,-€. In 

Altenholz und Rendsburg wurden Einnahmen über Aktionen erzielt, die von der Aktion 

Mensch unterstützt werden.  

Gelegentlich gibt es eine personelle Unterstützung durch die Gerichte, z.B. wenn eine Person 

zu Sozialarbeit verurteilt wurde. 

Im Übrigen erhalten wir Spenden, mit denen die Sachkosten und hier vor allem die nicht 

unerheblichen Fahrtkosten beglichen werden können. Aber der Spendeneingang wechselt 
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stark, er bietet keine Grundlage für die Einstellung von qualifiziertem Fachpersonal, das bei 

der Freizeitarbeit mit geistig und mehrfach behinderten Menschen unabdingbar ist. 

Bei unserem Antrag über 150.000,-€ handelt es sich um eine Mischkalkulation.  

Einerseits müssen wir für die Personen, die später von der Eingliederungshilfe bezahlt 

werden, in Vorleistung gehen, andererseits müssen die Clubs nach der finanziellen 

Durststrecke wieder aufgebaut und Fachpersonal eingestellt werden. 

 

Am Ende von 2019 ist eine Bestandsaufnahme erforderlich. 

 

Zusammenfassend handelt es sich bei den Freizeitclubs der Lebenshilfe im Kreis Rendsburg- 

Eckernförde um Einrichtungen, die es geistig und mehrfach behinderten Menschen 

ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Arbeit erfordert kompetentes 

Fachpersonal und ist daher nicht ganz billig. Über die Eingliederungshilfe werden 

voraussichtlich nur 25% der Clubbesucher refinanziert. Den übrigen 150 Personen versuchen 

wir über Spenden und ehrenamtliches Engagement die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

zu ermöglichen. Für diese Personen und für diese Tätigkeiten bitten wir um eine finanzielle 

Unterstützung. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn einige Mitglieder des Sozialausschusses bereit wären, 

einem der Freizeitclubs, z.B. dem in Rendsburg, einen Besuch abzustatten. Vor Ort können 

wir Ihnen am besten zeigen, wie notwendig Einrichtungen dieser Art sind. 

Es wäre sehr bedauerlich, wenn die Freizeitclubs im Kreis nach über vierzigjährigen Bestehen 

schließen müssten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Hedwig Horn 

2. KV Vorsitzende  
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